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Regierungsvorlage 

Bundesge~etz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem die Verordnung über 

Privatfernmeldeanlagen geändert wird 

Der Nationalrat hatbesc:hlossen: 

'Artikel I 

Die Verordnung des· Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 18. Sep­
tember 1961 über Privatfernmeldeanlagen, BGBl. 
Nr. 239/1961, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 267/1972, wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 2 des § 18 hat zu lauten: 

,,(2) Die Bewilligung zur Errichtung und 

die Auflage enthalten, daß ,- soweit dies im 
Interesse des wirtschaftlichen Ausbaues der. 
öffentlichen Fernmeldenetze liegt- von der 
Post- und Telegraphenverwaltung überlassene 
und' instandgehalt:ene Breitbandstrom:wege zu 
benützen sind." 

2. Der bisherige Abs. 2 des § 18 ist als Abs. 3 
zu bezeichnen. 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1977 
in Kraft. 

Artikel III , 

Zum Betrieb von Fernmeldeanlagen, die Breit- Mi!: der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
bandstromwege verwenden, kann insbesondere der Bundesminister für Verkehr hetraut. 

Erläuterungen 

I. Der vorliegende Entwurf .dient der aus 
gesamtwirtschaftlidlen Gründen gebotenen Ko­
ordinierung. der Errichtung derartiger Leitungs­
anlagen mit dem Ausbau der . öffentlichen Fern~ 
meldenetz~ im Hinblick auf den damit ver­
bundenen relativ hohen Investitionsaufwand. 
Die Bestimmungen sind in erster Linie im Zu­
sammenhang mit dem gleichzeitig erstellten Ent­
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Ver­
ordnung über die Errich.tung. und den Betrieb 
von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Empfangs­
anlagen geändert werden soll, bzw. aus dessen 
Anlaß zu verstehen. 

11. Im besonderen wird zUl)1. Entwurf bemerkt: 

Zu Art. I: 

Unter Breitbandstromwegen sind Stromwege 
mit einer über die Fernsprechbandbreite hinaus­
gehenden Bandbreite im Sinne der Bestimmungen 
des § 34 der Fernmeldegebührenordnung (An-

lage zum Fermeldegebührengesetz), BGBI. 
Nr. 170/1970 in der Fassung BGBl. Nr. 404/1974, 
zu verstehen. 

Der .in der Einleitung erwähnte Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit demqie Verordnung über 
die Errichtung und den Betrieb von Rundfunk­
und Fernsehrundfunk-Empfangsanlagen geändert 
werden soll, sieht im § 22 Abs. 1 die Möglich­
keit der Auflagenerteilungvor, wonach von der 
Post- und Telegraphenverwaltung bereitgestellte 
und. instan,dgehaltene Strom wege zu benützen 
sind. . 

Aus gesamtwirtschaftlichen Gründen wäre es 
unvertretbar, daß allgemein in Relationen, in 
denen die Post- und Telegraphenverwaltung 
leitungstechnische Anlagen errichtet hat oder zu 
errichten beabsichtigt, die unter anderem auch 
zur Führung von Breitbandstromwegen geeignet 
wären, auch andere Institutionen derartige über­
tragungstechnische Anlagen einrichten. Nicht zu-
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letzt deswegen, weil die Post- und Telegraphen­
verwaltung über die fürumtangreiche Leitungs­
bauvorhaben notwendigen personellen und sach­
lichen Voraussetzungen in hohem Maße verfügt, 
soll ihr ein diesbezüglicher Vorzug eingeräumt 
werden. Ferner ist die Post- und Telegraphen­
verwaltung in erster Linie dazu in der Lage, in 
diesen Fällen bestimmte Frequenzbereiche auch 
für andere Zwecke zu verwenden. 

Zu Art. 11: 

Das Inkrafttreten des Entwurfes soll mit dem 
Wirksam werden des erwähnten Entwurfes eines 
Bundesgesetzes, mit dem die Verordnung über 
die Errichtung und den Betrieb von Rundfunk­
und Fernsehrundfunk-Empfangsanlagen geändert 
werden soll, abgestimmt werden. 
Art. III enthält die Vollzugsklausel. 

III. Mit der Vollziehung der gegenständlichen 
legislativen Maßnahme ist kein Mehraufwand 
auf dem Personal- oder Sachkostensektor ver­
bunden. 

IV. 1. Zu den zum vorliegenden Entwurf 
abgegebenen Gutachten des Amtes der Nieder-

österreichischen Landesregierung und des Öster­
reichischen Rundfunks wird wie folgt Stellung 
genommen: 

Durch die Bestimmung des § 18 Abs. 2 sollen 
Fehlinvestitionen vermieden werden, die z. B. 
dadurch entstehen könnten, daß etwa bei der 
Verlegung von Kabeln versäumt wird, Bauarbei­
ten aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in einem 
Zuge auszuführen. Eine Beeinträchtigung von 
Interessen der Bedarfsträger ist nicht zu be­
fürchten, weil die Benützung von Stromwegen 
in Breitbandsystemen der Post- und Telegraphen­
verwaltung für den Benützer wirschaftlicher ist 
als die Einrichtung eigener Breitbandstromwege. 

2. In den eingelangten Gutachten des Bundes­
kanzleramtes, des Amtes der Salzburger Landes­
regierung, des Amtes der Burgenländischen Lan­
desregierung, des Amtes der Tiroler Landes­
regierung, des Amtes der Wien er Landesregie­
rung, der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern Österreichs und des Österreichi­
schen Städtebundes werden gegen den vorliegen­
den Gesetzentwul'f keine Einwendungen er­
hoben. 

Gegenüberstellung 

Entwurf: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem die Verordnung über 

Privatfernmeldeanlagen geändert wird 
. Die Verordnung des Bundesministeriums für 

Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 18. Sep­
tember 1961 über Privatfernmeldeanlagen, BGBL 
Nr. 239/1961, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 267/1972, wird wie folgt geändert: 

Artikel I 

1. Der Abs. 2 des § 18 hat zu la,uten: 

,,(2) Die Bewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb von Fernmeldeanlagen, die Breit­
bandstromwege verwenden, kann insbesondere 
die Auflage enthalten, daß - soweit dies im 
Interesse des wirtschaftlichen Ausbaues der 
öffentlichen Fernmeldenetze liegt - von der 
Post- und Telegraphenverwaltung überlassene 
und in stand gehaltene Breitbandstromwege zu 
benützen sind." 

2. Der bisherige Abs. 2 des § 18 ist als Abs. 3 
zu bezeichnen. 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1977 
in Kraft. 

Artikel III 

Mit der VoUziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. 

GeIt end er Tex t: 

§ 18. (1) Die Bewilligung hat die zu erfül­
lenden Auflagen zu enthalten. Mit ihnen können 
Verpflichtungen auferlegt werden, deren Einhal­
tung nach den Umständen des Falles für den 
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen, zur Vermeidung von Sachschäden, für 
die Sicherung des ungestörten Betriebes anderer 
Fernmeldeanlagen oder auS sonstigen technischen 
oder betrieblichen Belangen geboten erscheint. 

(2) Die Bewilligung ist schriftlich zu erteilen. 
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